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1.  Nutzungsdauer von Computer-Hard- und Software auf ein Jahr verkürzt 
 

Bestimmte digitale Wirtschaftsgüter können rückwirkend zum 1.1.2021 sofort abgeschrieben werden. 

Das geht aus einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 26.2.2021 hervor. Damit 

wird die Nutzungsdauer für Computer von drei Jahren auf ein Jahr reduziert und die AfA-

Tabelle für allgemeine Anlagegüter entsprechend geändert. Die Sofortabschreibung kann wahlweise in 

Anspruch genommen werden.  

 

Zu den benannten digitalen Wirtschaftsgütern gehören materielle Wirtschaftsgüter wie Computerhard-

ware und immaterielle Wirtschaftsgüter wie Betriebs- und Anwendersoftware. Darunter fallen darüber 

hinaus auch ERP-Software, Software für Warenwirtschaftssysteme oder Anwendungssoftware zur Un-

ternehmensverwaltung oder Prozesssteuerung. 

 

Die neue Regelung kann in den Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 

enden, angewendet werden. In Gewinnermittlungen nach dem 31.12.2020 kann sie auch auf 

entsprechende Wirtschaftsgüter angewendet werden, die in früheren Wirtschaftsjahren angeschafft oder 

hergestellt wurden und bei denen eine andere als die einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. 

Dies gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2021 entsprechend für Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, 

die zur Einkünfteerzielung verwendet werden. 

 

 

2.  Drittes Corona-Steuerhilfegesetz in Kraft 
 

Nur eine Woche nach dem Bundestag hat am 5.3.2021 auch der Bundesrat dem Dritten Corona-

Steuerhilfegesetz zugestimmt. Darin enthalten sind nachfolgende Verbesserungen bzw. Änderungen: 

 

Da Familien besonders von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen sind, wird pro Kind ein 

einmaliger Kinderbonus von 150 € (im Vorjahr 300 €) auf das Kindergeld gewährt. Dieser Bonus wird 

mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet. Er wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. 

Der Einmalbetrag soll im Mai 2021 ausbezahlt werden. Anspruch besteht für jedes Kind, das in diesem 

Monat kindergeldberechtigt ist. All jene Kinder, für die im Mai 2021 kein Kindergeldanspruch besteht, 

werden dennoch mit dem Kinderbonus bedacht, wenn für sie in einem anderen Monat des Jahres 2021 

ein Kindergeldanspruch besteht. Der Einmalbetrag findet beim steuerlichen Familienleistungsausgleich 

Berücksichtigung. Je höher das Einkommen, umso mehr mindert der Kinderbonus die steuerliche Ent-

lastungswirkung. 

 

Gastronomiebetriebe sind von der Corona-Krise besonders betroffen und konnten durch die Schlie-

ßungen von der Mehrwertsteuersenkung nicht wirklich profitieren. Die Mehrwertsteuer für Speisen in 

der Gastronomie wird daher über den 30.6.2021 hinaus befristet bis Ende 2022 auf den ermäßigten 

Steuersatz von 7 % gesenkt. Auf Getränke wird der reguläre Steuersatz erhoben. Von dieser Regelung 

sollen auch Cateringunternehmen, Lebensmitteleinzelhändler, Bäckereien sowie Metzgereien profitie-

ren. Voraussetzung dafür ist, dass sie verzehrfertig zubereitete Speisen zur Abgabe anbieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Erneute Verbesserung bei der Überbrückungshilfe III und neuer  

Eigenkapitalzuschuss 
 

Besonders schwer von der Corona-Pandemie und über eine sehr lange Zeit von Schließungen betroffene 

Unternehmen erhalten einen neuen zusätzlichen Eigenkapitalzuschuss. Darüber hinaus werden die 

Bedingungen der Überbrückungshilfe III insgesamt nochmals verbessert. Nachfolgend ein kurzer 

Überblick: 

 

Eigenkapitalzuschuss: Hat ein Unternehmen in mindestens 3 Monaten in der Zeit von November 2020 

bis Juni 2021 einen Umsatzeinbruch von jeweils mehr als 50 % erlitten, so hat es zusätzlich zur 

regulären Förderung der Überbrückungshilfe III Anspruch auf einen Eigenkapitalzuschuss.  

 

Der neue Eigenkapitalzuschuss beträgt bis zu 40 % des Betrags, den ein Unternehmen für die 

förderfähigen Fixkosten erstattet bekommt. Er ist gestaffelt und steigt an, je länger Unternehmen einen 

Umsatzeinbruch von mindestens 50 % erlitten haben. Die Zahlung erfolgt ab dem 3. Monat des 

Umsatzeinbruchs und beträgt in diesem Monat 25 %. Im vierten Monat erhöht sich der Zuschlag auf 35 

%; bei fünf oder mehr Monaten erhöht er sich noch einmal auf 40 % pro Monat.  

 

Beispiel: Unternehmen X erleidet im Januar, Februar und März 2021 einen Umsatzeinbruch von 55 %. 

Es hat jeden Monat 10.000 € förderfähige betriebliche Fixkosten und beantragt die Überbrückungshilfe 

III. Dafür erhält es eine reguläre Förderung von jeweils 6.000 € für Januar, Februar und März (60 % 

von 10.000 €). Zusätzlich erhält es für den Monat März einen Eigenkapitalzuschuss in Höhe von 1.500 

€ (25 % von 6.000 €). 

 

 

4.  Steuerliche Erleichterungen für freiwillige Impfhelfer 
 

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer in Impfzentren erhalten eine steuerliche Entlastung. Darauf 

legten sich die Finanzministerien von Bund und Ländern fest. Die Helfenden können nun von der 

Übungsleiter- oder von der Ehrenamtspauschale profitieren. 

 

Nach der Abstimmung zwischen Bund und Ländern gilt für all diejenigen, die direkt an der Impfung 

beteiligt sind, z. B. in Aufklärungsgesprächen oder beim Impfen selbst, die Übungsleiterpauschale. 

Diese Regelung gilt für Einkünfte in den Jahren 2020 (bei einer Pauschale von 2.400 €) und 2021 (bei 

einer Pauschale von 3.000 €). Engagieren sich Helfende in der Verwaltung und der Organisation von 

Impfzentren, kann die Ehrenamtspauschale für 2020 (in Höhe von 720 €) und für 2021 (in Höhe von 

840 €) in Anspruch genommen werden.  

 

Sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtspauschalen greifen bei Vergütungen aus nebenberuflichen 

Tätigkeiten. Dabei können auch solche Helferinnen und Helfer nebenberuflich tätig sein, die keinen 

Hauptberuf ausüben, etwa Studentinnen und Studenten oder Rentnerinnen und Rentner. Die 

Übungsleiterpauschale und die Ehrenamtspauschale sind Jahresbeträge, die einmal pro Kalenderjahr 

gewährt werden. Bei verschiedenen begünstigten Tätigkeiten werden die Einnahmen 

zusammengerechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Anhebung des Mindestlohns ab 1.7.2021 
 

Die Mindestlohnkommission empfahl am 1.7.2020 eine gesetzliche Anpassung des Mindestlohns in 

mehreren Stufen. Daraufhin wurde dieser ab dem 1.1.2021 von 9,35 € brutto auf 9,50 € angehoben. 

Zum 1.7.2021 erfolgt nunmehr eine weitere Erhöhung auf 9,60 €. Die nächsten Anpassungen erfol-

gen dann zum 1.1.2022 auf 9,82 € und ab dem 1.7.2022 auf 10,45 €. 

 

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 18 Jahre. Unter 

bestimmten Voraussetzungen haben auch Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf Mindestlohn. 

Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind z. B. Auszubildende, ehrenamtlich Tätige oder Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung.  

 

Bitte beachten Sie! Arbeitgeber sind verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 

von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung 

folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens 2 Jahre aufzubewahren. 

Das gilt entsprechend für Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur 

Arbeitsleistung überlässt und auch für geringfügig Beschäftigte.  

 

Anmerkung: Bei Verträgen mit Minijobbern muss überprüft werden, ob durch den Mindestlohn die 

Geringfügigkeitsgrenze von 450 € pro Monat überschritten wird.  

 

 
 

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 
 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2021: April = 108,2; März 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 

2020: Dezember = 105,5; November = 105,0;  
Oktober = 105,9; September = 105,8; August = 106,0;  
Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/_inhalt.html

